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Der Deutsche Juristinnenbund (djb) nimmt Einfluss auf aktuelle 
rechts- und sozialpolitische Fragestellungen. Sein Ziel ist die För-
derung der Wissenschaft durch Fortentwicklung des Rechts auf 
zwei wesentlichen Schwerpunktgebieten: der Gleichberechtigung 
und Gleichstellung der Frau in Gesellschaft, Beruf und Familie 
sowie der rechtlichen Absicherung der Lebenssituation von Kin-
dern und alten Menschen. Hierzu arbeitet der djb mit anderen 
Vereinigungen auch auf internationaler Ebene zusammen. 2000 
leistete der djb einen entscheidenden Beitrag zur Gründung der 
European Women Lawyers Association (EWLA).

Ständige Kommissionen des djb erarbeiten Stellungnahmen und 
Rechtsgutachten zu Themen wie:

n	 Arbeits-, Gleichstellungs- und Wirtschaftsrecht
n	 Zivil-, Familien- und Erbrecht, Recht anderer  
	 Lebensgemeinschaften
n	� Strafrecht (einschließlich der Bekämpfung von Gewalt 

gegen Frauen und Kinder)
n	 Recht der sozialen Sicherung, Familienlastenausgleich
n	 Verfassungsrecht, Öffentliches Recht, Gleichstellung
n	 Europa- und Völkerrecht

Aktivitäten
Die Mitglieder des djb profitieren von der Vernetzung und vom 
intensiven Wissensaustausch über gegenwärtige Rechtsfragen – 
etwa in überregionalen Seminaren, Vorträgen oder auf wissenschaft-
lichen Konferenzen. Eine Vielzahl weiterer Veranstaltungen auch auf 
regionaler Ebene ermöglicht außerdem den persönlichen und beruf-
lichen Erfahrungsaustausch. Der djb wirkt durch Stellungnahmen 
und die Teilnahme an Anhörungen in Verfahren vor dem Bundesver-
fassungsgericht und den obersten Gerichten der Länder mit. Er wen-
det sich mit Anregungen und Kritik an die Parlamente, Regierungen 
und Verwaltungen des Bundes und der Länder sowie an die Medien. 
Er wird regelmäßig zu aktuellen Gesetzvorhaben gehört. 

Veröffentlichungen
Der Verband gibt verschiedene Publikationen heraus, darunter die 
„Zeitschrift des Deutschen Juristinnenbundes“ (djbZ) und eine 
Schriftenreihe zu aktuellen frauenrechtspolitischen Fragestel-
lungen. Das 2005 erschienene „Juristinnenlexikon“ dokumentiert 
die persönliche und berufliche Geschichte „früher“ Juristinnen. 
Auf der Internetseite www.djb.de sind alle Arbeitsergebnisse 
abrufbar, daneben vermittelt sie einen Eindruck vom vielfältigen 

Deutscher Juristinnenbund e. V. 
Ein Netzwerk mit Einfluss

Verbandsleben. Die djb-Stellungnahmen belegen, warum und auf 
welchen Gebieten es auch heute noch unbedingt notwendig ist, die 
Gesetzgebung im Interesse von Frauen, Kindern und älteren 
Menschen mit frauenspezifischem und juristisch-fachlichem Blick 
zu begleiten. In Anerkennung hervorragender rechts- oder wirt-
schaftswissenschaftlicher Arbeiten vergibt der djb alle zwei Jahre 
den Marie-Elisabeth-Lüders-Wissenschaftspreis. 

Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft ist interessant für Juristinnen und Wirtschaftswis-
senschaftlerinnen, die sich mit Gesetzgebung, Frauenrechtspolitik 
und verwandten Themen befassen. Dies gilt ebenso, wenn sie diese 
Arbeit unterstützen möchten, ohne selbst aktiv zu werden. Auch 
junge Juristinnen sind im Netzwerk des djb gut aufgehoben. Über 
eigene Stammtische und Mailinglisten tauschen sie sich bundesweit 
über Fragen rund um Ausbildung, Berufseinstieg und Karriere aus. 

„Der Deutsche Juristinnenbund war und ist das Netzwerk meiner 
Wahl, wenn es darum geht, aktiv auf das rechts- und frauenpoli-
tische Geschehen in Deutschland und Europa Einfluss zu nehmen. 
Beachtlich, was der Verband in den Jahrzehnten seines Bestehens 
geleistet und erreicht hat.“ (Dr. h. c. Renate Jaeger, unabhängige 
Schlichterin der Schlichtungsstelle der Rechtsanwaltschaft, ehema-
lige Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, 
Straßburg, Richterin des Bundesverfassungsgerichts a. D.)

Geschichte des djb
Der djb kann auf fast ein Jahrhundert der aktiven Mitgestaltung 
rechtlicher Rahmenbedingungen zurückblicken: 1914 gründeten 
engagierte Juristinnen den „Deutschen Juristinnenverein“, der die 
Zulassung von Frauen zu juristischen Berufen erkämpfte, jedoch 
nach Hitlers Machtergreifung seine Arbeit einstellen musste. 1948 
fanden sich sieben engagierte Kolleginnen zur Nachfolgeorganisa-
tion des Deutschen Juristinnenvereins zusammen, die heute djb 
heißt. Zu den mittlerweile rund 2.800 Mitgliedern zählen u. a. Mi-
nisterinnen und Senatorinnen, Richterinnen des Bundesverfas-
sungsgerichts und an den obersten Bundesgerichten. Außerdem 
gehören zu ihnen zahlreiche in leitenden Positionen tätige Frauen 
in Wirtschaft, Justiz, Verwaltung und Wissenschaft.

Informationen zur Mitgliedschaft und Kontakt:
Deutscher Juristinnenbund, Bundesgeschäftsstelle, Anklamer Str. 
38, 10115 Berlin, Tel. +49 30 4432700, Fax +49 30 44327022, 
E-Mail geschaeftsstelle@djb.de, Web www.djb.de 
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Nach wie vor stellt die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben 
eine große Herausforderung dar; nicht nur, aber besonders für 
Familien. Vor allem Frauen, die in Paarbeziehungen und als 
Mütter weiterhin den ganz überwiegenden Teil der Haus- und 
Sorgearbeit leisten, zusätzlich zum Beruf, weichen darum oft 
in Teilzeit und geringfügige Arbeitsverhältnisse aus, die sich im 
Lebensverlauf verstetigen, während erwerbstätige Männer fast 
immer Vollzeit arbeiten. Das hat fatale Folgen für die eigen-
ständige Existenzsicherung und die Altersvorsorge von Frauen, 
begünstigt Machtgefälle in der Partnerschaft und verfestigt so 
Rollenstereotype. 

Vor diesem Hintergrund hat der Erste Gleichstellungsbericht 
der Bundesregierung die essenzielle Bedeutung von Arbeitszeit-
flexibilität und Zeitverwendung für die Gleichstellung betont 
und ein Wahlarbeitszeitgesetz angeregt. Der Gesetzgeber ist 
gefragt, mit einem zeitgemäßen Arbeits- und Sozialrecht steuernd 
einzugreifen. Der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) mit seiner 
Kommission Arbeits-, Gleichstellungs- und Wirtschaftsrecht 
hat ein Konzept für ein Wahlarbeitszeitgesetz entwickelt und 
anlässlich des 41. Bundeskongresses des djb am 25. September 
2015 in Münster vorgestellt. 

Wahlarbeitszeitkonzepte für alle Betriebe kann der Ge-
setzgeber nicht vorgeben. Die gestalterischen Möglichkeiten 
der Unternehmen sind ganz unterschiedlich. Ein Wahlarbeits-
zeitgesetz muss alle Betriebe aller Branchen und aller Größen 
erfassen, und überall differenzierte Lösungen zulassen. Das 
Ziel ist selbstverantwortliches Handeln unter dem Schirm des 
Gesetzes. Ein Wahlarbeitszeitgesetz, das der Konzeption einer 
regulierten Selbstregulierung folgt, kann dies auch leisten. Es 
nennt Zielsetzungen und Rahmenbedingungen, gibt Formen 
und Fristen, Verfahren und Beteiligungsrechte vor und zählt 
Themenkomplexe auf, die für ein betriebliches Wahlarbeits-
zeitkonzept geprüft werden müssen. Selbstverantwortliches 
Handeln im Schatten des Gesetzes also. 

Unverzichtbar sind flankierende Regelungen im Sozial- und 
Steuerrecht. Ein Wahlarbeitszeitgesetz darf nicht nur ein Ange-
bot an diejenigen enthalten, die sich eine Verminderung ihres 
Erwerbseinkommens durch eine Reduzierung der Arbeitszeit 
leisten können. Der Gesetzgeber muss entscheiden, wie und 
welche Einkommensausfälle finanziell abgesichert werden.

Anhand von Beispielen aus der Praxis, die in diesem Heft ab 
S. 193 dokumentiert sind, konnten wir sehen, dass es bereits 
sehr innovative Modelle gibt, die funktionieren. Wer also meint, 
ambitionierte Vorstellungen für eine Wahlarbeitszeit seien uto-
pisch oder unrealistisch, wurde eines Besseren belehrt. 

Die Diskussionen und Reaktionen auf das vorgestellte Kon-
zept zu einem Wahlarbeitszeitgesetz vor, während und nach dem 
Kongress haben gezeigt, dass der djb hier mit gutem Grund 
einen Schwerpunkt seiner Arbeit setzt. Wir werden es nun weiter 
ausarbeiten, in Debatten vorstellen, diskutieren, die Entschei-
dungsträger_innen in Politik und Gesellschaft einbeziehen und 
Mitstreiter_innen gewinnen.

Schauen wir auf europäische Zusammenhänge, kommt der 
djb damit genau rechtzeitig: Die Europäische Kommission hat 
im August 2015 einen ehrgeizigen Fahrplan für einen „Neuen 
Start für erwerbstätige Eltern“ veröffentlicht.1 Laut dem Ar-
beitsprogramm für 2016 soll diese Initiative „eine Reihe legis-
lativer und nicht legislativer Maßnahmen zur Bewältigung der 
Herausforderungen im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit 
von Berufs- und Privatleben für erwerbstätige Eltern und zur 
Förderung der Erwerbsbeteiligung von Frauen“ umfassen.2 
Das Konzept des djb für ein Wahlarbeitszeitgesetz kann der 
deutschen und der europäischen Debatte einen wichtigen 
und neuen Impuls geben. Wir werden unsere Überlegungen 
einbringen und dranbleiben. 

Gisela Ludewig
Mitglied der Kommission Arbeits-, Gleichstellungs- und Wirt-
schaftsrecht

Editorial

1	 New start to address the challenges of work-life balance faced by 
working families. Online: <http://ec.europa.eu/smart-regulation/
roadmaps/docs/2015_just_012_new_initiative_replacing_
maternity_leave_directive_en.pdf> (Zugriff: 24.11.2015).

2	 Online: <http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_i_
de.pdf> (Zugriff: 24.11.2015).
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